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— Verhinderung von Manipulationen im 
Finanz- und Preissystem bei der Ab
rechnung von Leistungen und bei der 
Lohn- und Gehaltsberechnung, Verhin
derung von Entwendungen,

— Spezielle Fragen der Ordnung und 
Sicherheit, wie Arbeits-, Gesundheits
und Brandschutz, Schutz der Staats
und Wirtschaftsgeheimnisse, der For- 
schungs- und Entwicklungsvorhaben,

— Auswertung von Vorkommnissen in be
zug auf Gesetzesverletzungen,

— Verhütung des Alkoholmißbrauchs, des 
asozialen Verhaltens, der Arbeitsbum
melei und der wiederholten Straffällig
keit,

— Wiedereingliederung straffällig gewor
dener Bürger und Betreuung kriminell 
gefährdeter Personen,

— moralische und materielle Stimulierung 
der Bewegung für Ordnung und Sicher
heit und der Bekämpfung von Rechts
verletzungen.

7. Die schöpferische Mitarbeit der Werk
tätigen ist eine Grundvoraussetzung für die 
Effektivität der Vorbeugungsmaßnahmen 
zur weiteren Zurückdrängung der Krimi
nalität. Dazu haben die Leiter der Staats
und Wirtschaftsorgane eng mit den Ge
werkschaften, anderen gesellschaftlichen 
Organisationen, den Organen der gesell
schaftlichen Kontrolle, den Schöffen, Mit
gliedern von Konflikt- und Schiedskommis
sionen, Helfern der Volkspolizei, Mitarbei
tern der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion 
und anderen ehrenamtlich auf dem Gebiet 
von Sicherheit und Ordnung arbeitenden 
Werktätigen zusammenzuarbeiten.

8. Absatz 3 statuiert die Pflicht der staat
lichen Rechtspflegeorgane und gesellschaft- 
. liehen Gerichte, die sich aus ihrer Tätigkeit 
ergebenden Erfahrungen und Erkenntnisse 
den Leitern oder Leitungen und deren Kol
lektiven zu vermitteln, um sie so dabei zu 
unterstützen, daß sie ihre Verantwortung 
für die vorbeugende Kriminalitätsbekämp
fung in ihrem Aufgabenbereich mit Sach
kunde und gesellschaftlichem Nutzeffekt 
wahrnehmen und ihre Leitungstätigkeit 
und Erziehungsarbeit zur Lösung ihrer

eigenen politischen, ökonomischen und 
kulturell-erzieherischen Aufgaben ständig 
qualifizieren.
Um diese Pflicht realisieren zu können, 
müssen die staatlichen Rechtspflegeorgane 
in ihrer analytischen Tätigkeit die realen 
Zusammenhänge der Kriminalitätsbewe
gung und -bekämpfung mit den sich in 
ihrem Territorium konkret vollziehenden 
politischen, ökonomischen, sozialen und gei
stig-kulturellen Lebensprozessen aufdek- 
ken. Erst hieraus lassen sich Schlußfolge
rungen für die vorbeugende Kriminalitäts
bekämpfung in den verschiedenen Gesell
schaftsbereichen, den Betrieben, Wohnge
bieten usw. herleiten, die für die Leiter 
bzw. Leitungen der Staats- und Wirt
schaftsorgane, Betriebe, Genossenschaften 
und gesellschaftlichen Organisationen 
effektiv umsetzbar sind.
Ihre Verantwortung gemäß Abs. 3 verwirk
lichen die staatlichen Rechtspflegeorgane 
durch
— systematische Zusammenarbeit mit den 

Staats- und Wirtschaftsorganen, insbe
sondere den Volksvertretungen und 
ihren Organen, sowie mit den gesell
schaftlichen Organisationen und Aus
schüssen der Nationalen Front, ,

— Hinweise und Empfehlungen, Gerichts
kritik und staatsanwaltschaftlichen Pro
test an die Leiter bzw. Leitungen gemäß 
§ 19 GVG, §§ 18, 19, 256 StPO und § 31 
StAG zu dem Zweck, daß diese die in 
ihrem Verantwortungsbereich konkret 
sichtbar gewordenen Ursachen und Be
dingungen für Straffälligkeit beseitigen 
sowie Vorsorge zur Verhütung erneuter 
Straftaten treffen und damit ihren ge
setzlichen Pflichten aus Abs. 1 und 2 des 
Art. 3 und § 26 nachkommen.

Die gesellschaftlichen Gerichte verwirk
lichen ihre Pflicht gemäß Art. 3 Abs. 3, in
dem sie entsprechend den für ihre Tätig
keit geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
den Ursachen und Bedingungen der von 
ihnen behandelten Straftaten mit der ihnen 
eigenen betrieblichen und örtlichen Sach
kunde nachgehen und von ihrem Recht Ge
brauch machen, an die Leiter der Betriebe, 
der Staats- und Wirtschaftsorgane sowie an 
andere Leitungsorgane, insbesondere der
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